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len, die an gewissen Stellen des Meeresbodels in Mengen gefunden wurden. Kanada

ist der grU5te Nickelproduzelt und -exporteur der Welt 
(ffihrt aber auch Kupfer

und Kobait aus), und wir dUirfen deshalb die Rjjckwirkuflgel 
nicht ignorieren, wel-

che die Fb3rderung dieser Knollen auf unsere Wirtschaft 
haben l05nnte. Kanada ist

in dieser Hinsicht jedoch nicht allein; andere Lânder, 
wie Sambia, Chile und

Zaire, haben vergleichbare Interessen. Deshalb drangt-Kanada 
auf eine geregelte

Erschlie8ung des internationalen Meeresgruldes, bei der 
das Recht mit der Tech-

nik Schritt hâlt und derartige Funde lmn Ozeal wirklich der gesainten Menschheit

zugute kommen.

Schi ffahrt

Die Ausdehnung der Souverânitâtsgrelze, die von den Kistenstaaten 
vorgeschia-

gen oder schon verwirklicht worden ist, hat Konflikte 
mit-den Schiffahrtsinter-

essen der grogen Seemâichte heraufbeschworen. Der Erfolg 
der Seerechtskonferenz

wird vor allen Dingen von der.Lbsung dieser Konflikte 
abhângen. Wie ich schon

sagte, fordern die meisten Staaten schon jetzt Hoheitsrechte 
Ulber eine Zw5lfmei-

lenzone. Innerhalb dieses Bereichs besitzt der KUstenstaat 
uneingeschrânkte Sou-

verânitâit, mu£~ aber freinden Schiffen die friedliche Durchfahrt 
gestatten. Unter-

seeboote mUssen Uber Wasser fahren und Kriegsschiffe 
ihre GeschUltze abdecken.

GemâS der Hoheitsgewâsser-Konveltion von 1958 ist eine Durchfahrt 
"tfriedlich",

wenn sie nicht nachteilig fflr Frieden, Ordnuflg und Sicherheit des Kilstenstaates

ist. Wenn der KUstenstaat entscheidet, daB die Durchfahrt 
in dieser Rinsicht

schâdlich ist, kann er Mai3nahmen ergreifeny um sie 
zu unterbinden.

Aber kann die Durchfahrt eines die Umw'elt verschmutzenden Schiffes friedlich

sein? Sollen die Bewohnerý Britisch-Kolumbiens oder der 
Atlantikprovinzen taten-

los zusehen, wie ein vorbeifahrendes Schif f die Ufer 
verseucht, an denen sie le-

ben? Man hat inzwischen. genUgend unerfreuliche Erfahrungen 
gesamnilt, um sich

Ulber die schweren Schâden kiar zu sein, die schon ein 
verhâ1tnismâgig geringes

t5lleck der Wirtschaf t, der Gesellschaft und dem Erholungswert 
der Umwelt zufUgen

kann.
Kanada besteht darauf, dai3 die ?Unverletzlichkeit der Umweltl" ein ebenso gU!ltiý

ger Begrif f ist wie die "territoriale UnverletzlÏchkeit"' 
und da£~ jeder Staat das

Recht hat, sich selbst mit gesetzlichen Mitteln gegent aile Handlungen zu schüt-

zen, die man ais "Aggression gegen die Umwelt" bezeichnen 
k6nnte. Kanada behaup

tet, da£ ein KUstenstaat die Durchfahrt freinder Schiffe 
durch seine Hoheitsgewâs-

ser unterbinden kann, wenn dadurch ernstlich eine 'Verschmutzungsgefahr 
droht.,

Wir werden uns um die ausdrückliChe Verankerung dieser 
Berechtigung lin interna-

tionalen. Recht bemUhen. Dabei stehen wir lin Gegensatz zu groB3en Seemâchten, wel-

che befürchten, da£ eine solche Ausleguflg des 
Begrif fs "friedliche Durchfahrt",

den KUstenstaaten das Recht einrâumt, die Bewegungsfreiheit 
ihrer Kriegs- und

Handelsschiffe ungebührliCh zu behindeIl.

Herausgegebel von der infolinationsstelle des Ministeriums 
Itir Auswârtige

Angelegeûieitel, Ottawa KI.A 0G2.

Nachdruck unter QuellelaJgabe gestattet; Quellernnachweise fiir Photos 
slnd

im Bedarfsfall von der Redaktiofl (Mrs. Miki Sheldon) erhâltlich. JXhnliche

Ausgaben dieses Informfa tiosb a t ts e.rscheilef auch in en.gis-cher, franza-

sischer und spanis cher Sprache.

This publication appears in English under the titie Canada 
Weekly.

Cette publication existe égaleenft en français sous le titre 
Canada Weekly.

Algunos nûmeros de esta publicaci on parecen tarabién en espaiol bajo el,

titulo Noticiario de Canadà.

6

19. June 1974


